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gerichtliches T AT N  B  E  Schuldlomgkettszeugms E S SA  ‚-  beizubringen;erner Gegenstände, die NCS Feuer vernichtet WUr-
den oder beiım Brande abhaden geko‘mmen Sind, nicht
als solche anzugeben.

Auch diese Verplilichf1i_ng wird mıt Eingehung des
Vertrages übernommen und ıst Ö Standpunkte es
Versicherers begreiflich; er könnte ja sonst keıine (ze-
wißheit über Vorhandensein un Umiang seiner Leistun-
SCH gewıinnen. Kommt der Versicherte seiner. Oblıegen-heit nicht nach und erhält er auf diese eise 1Ur manche
in Verlust geratene Gegenstände keinen Ersatz, hat
er das der eigenen Nachlässigkeit zuzuschreiben. (Gbht
Dinge als VO Feuer vernichtet oder eım Brande ab-
handen gekommen an, die nicht sind, wIird on
Artikel der AVVB mıt Verlust seines Entschädigungs-
anspruches /Ür diese (regenstände bedroht. hne rich-
terliche FEntscheidung wird INall ihn seines Rechtes nıcht
verlustig erklären dürien, AUuUS dem schon im VOraus oft
angeführten Grunde, es sich .hier offenbar eıne
Strafbestimmung handelt, die.ohne richterlichen Spruchnicht Gewissenspflichten schaiit. ber auch Ähne ich-
ters ruch würde au  run der. kommutativen Gerechltig-keit*? Restitution Jegeben sein hıinsıchtlich von egen-
sSTan der Werten, die als gelegentlich es Brandes
vernichtet ode als entwendet angegeben worden SINd,
ohne daß das zutrifft.

(Schluß 018 ım Heft des J. ähréagges 1935.)

Wieder Krieg von Volk Zu Volk?8  5  de  Bele  un  st  en auch  gerichtliches Schüldlbßigk'?éiiä;zéu!}nls‚  beizubringen;  erner Gegenstände, die nicht vom Feuer vernichtet wur-  den oder beim Brande abha.  7  nden gek0mmen sind, nicht  als solche anzugeben.  T  S  ‚ Auch diese Verpflflic  hi1ing" wird mit Eingéhung des  Vertrages übernommen und ist vom Standpunkte des  Versicherers begreiflich; er könnte ja sonst keine Ge-  wißheit über Vorhandensein und Umfang seiner Leistun-  gen gewinnen. Kommt der Versicherte seiner Obliegen-  heit nicht nach und erhält er auf diese Weise für manche  in Verlust geratene Gegenstände keinen Ersatz, so hat  er das der eigenen Nachlässigkeit zuzuschreiben. Gibt er  Dinge als vom Feuer vernichtet oder beim Brande ab-  handen gekommen an, die es nicht sind, so wird er von  Artikel 19 der AVVB mit Verlust seines Entschädigungs-  anspruches für diese Gegenstände bedroht. Ohne rich-  terliche Entscheidung wird man ihn seines Rechtes nicht  verlustig erklären dürfen, aus dem schon im voraus oft  angeführten Grunde, daß es sich.hier offenbar um eine  Strafbestimmung handelt, die ohne richterlichen Spruch  nicht. Gewissenspflichten schafft. Aber auch. ohne Rich-  ters  k  P  ruch würde auf Grund der kommutativen Gerechtig-  keit*) Restitution gegeben sein hinsichtlich von Gegen-  ständen oder Werten, die als gelegentlich des Brandes  vernichtet ode  r als entwendet angegeben wqrden' sind,  p_hyr;e daß das zutrifft.  (Schluß folgt iim 1. Heft des .jähréagges‚ 1935.)  Wie  der nrie'g?oo*n Volk zu Volk? -  + Von Prof..Otto Schilling.  8 Bekarint iét‚  die Losung, die unsere Kirche ı Hlick  auf. den. Völkerfrieden ausgegeben hat: „Der Friede  Christi im Reiche Christi.“ Viel zu wenig wurde und  wird vielleicht jetzt noch auch zum Teil auf katholischer  Seite die Tragweite und der ganze Ernst dieser Losung  und Forderung beachtet und gewürdigt. Diese Losung  besagt und bedeutet kurz und klar dasselbe, was die mit  der christlichen Tradition vertrauten Vertreter der So-  zialethik immer betont haben, daß nämlich ohne Rück-  kehr der Regierungen und der Völker zum Gottesgedan-  _\1_;„en und zum Christusglauben auf eine Verwirklichung  12)  Hier kommutative Gérechfigkeit‚' weil Betrug N  n}ichtib’loß durch positi‘x%es Gesetz, sondern naturrechtlich verboten ist.Von Prof. tto Schilling.8  5  de  Bele  un  st  en auch  gerichtliches Schüldlbßigk'?éiiä;zéu!}nls‚  beizubringen;  erner Gegenstände, die nicht vom Feuer vernichtet wur-  den oder beim Brande abha.  7  nden gek0mmen sind, nicht  als solche anzugeben.  T  S  ‚ Auch diese Verpflflic  hi1ing" wird mit Eingéhung des  Vertrages übernommen und ist vom Standpunkte des  Versicherers begreiflich; er könnte ja sonst keine Ge-  wißheit über Vorhandensein und Umfang seiner Leistun-  gen gewinnen. Kommt der Versicherte seiner Obliegen-  heit nicht nach und erhält er auf diese Weise für manche  in Verlust geratene Gegenstände keinen Ersatz, so hat  er das der eigenen Nachlässigkeit zuzuschreiben. Gibt er  Dinge als vom Feuer vernichtet oder beim Brande ab-  handen gekommen an, die es nicht sind, so wird er von  Artikel 19 der AVVB mit Verlust seines Entschädigungs-  anspruches für diese Gegenstände bedroht. Ohne rich-  terliche Entscheidung wird man ihn seines Rechtes nicht  verlustig erklären dürfen, aus dem schon im voraus oft  angeführten Grunde, daß es sich.hier offenbar um eine  Strafbestimmung handelt, die ohne richterlichen Spruch  nicht. Gewissenspflichten schafft. Aber auch. ohne Rich-  ters  k  P  ruch würde auf Grund der kommutativen Gerechtig-  keit*) Restitution gegeben sein hinsichtlich von Gegen-  ständen oder Werten, die als gelegentlich des Brandes  vernichtet ode  r als entwendet angegeben wqrden' sind,  p_hyr;e daß das zutrifft.  (Schluß folgt iim 1. Heft des .jähréagges‚ 1935.)  Wie  der nrie'g?oo*n Volk zu Volk? -  + Von Prof..Otto Schilling.  8 Bekarint iét‚  die Losung, die unsere Kirche ı Hlick  auf. den. Völkerfrieden ausgegeben hat: „Der Friede  Christi im Reiche Christi.“ Viel zu wenig wurde und  wird vielleicht jetzt noch auch zum Teil auf katholischer  Seite die Tragweite und der ganze Ernst dieser Losung  und Forderung beachtet und gewürdigt. Diese Losung  besagt und bedeutet kurz und klar dasselbe, was die mit  der christlichen Tradition vertrauten Vertreter der So-  zialethik immer betont haben, daß nämlich ohne Rück-  kehr der Regierungen und der Völker zum Gottesgedan-  _\1_;„en und zum Christusglauben auf eine Verwirklichung  12)  Hier kommutative Gérechfigkeit‚' weil Betrug N  n}ichtib’loß durch positi‘x%es Gesetz, sondern naturrechtlich verboten ist.Bekannt ist die Losung, die UNsere Kirche im Blick
aul den. Völkerfrieden ausgegeben hat „Der Friede
Christi ım Keiche Chrıisti.“ Vıel wen1g wurde und
wiırd vielleicht jetzt noch uch zZum e1ıl auf katholischer
Seite die ITragweite .und der ganze Ernst dieser Losungun Forderung beachtet und gewürdigt. Diese Losungbesagt un bedeutet urz un klar dasselbe, Was die mıiıt
der christlichen Iradition vertrauten Vertreter der So-
zıialethik. immer betont haben, daß nämlich ohne Rück-
kehr der Regierungen un der. Völker zum Gottesgedan-ken und ZUu Christusglauben qui eine Verwirklichung

12) Hıer kommutative Gerechtigkeit, weil Betrug dieser Art
nicht bloß durch posıtives Gesetz, . sondern naturrechtlich verboten ist



de altige dee de Völkeriried nıemals Zu ho en
und zu rechnen SECE1IN wird. Kindringlich hat deshalb die
Kırche wıiederholt gemahnt und verlangt, daß die Be-
strebungen des Völkerbundes 1m Dienst des. Friedens der
Völker sıch gründen mussen aul den Gottesgedanken.
hne (Gottes Segen wird das grohbe Werk nıcht gelingen.
Wenn der Herr das Haus nıcht baut, wenn sem Name
verleugnet wird, WEeNnnNn die Vertreter der Völker un:! der
Staaten selbstherrlich ihre Ziele erreichen suchen,
WEeNil nıcht aufriıchtige christliche Gesinnung die Herzen
zurückführt ZUuU Geist und Wiıllen der Gerechtigkeit un
der Liebe alsdann wird e1n Fehlschlag un Fiasko ohne-
gleichen dıe unvermeidliche Folge SeIN.

In er Tat ‘Bereit's reifen die Früchte u_nchristlicher
(Gesinnung heran. Statt der Abrüstung Aufrüstung, STa
zunehmenden Vertrauens wachsendes Mißtrauen, SLa
Versöhnlichkeit Haß un Feindschait. Ja, selbst die Er-
rungenschaften, die 1n langer und mühseliger ur-
arbeıt, unter entscheidender Mitwirkung der Kirche un
des christlichen Geistes, der Menschheıit zuteil geworden
sınd, sollen, wW1€e scheımt, mehr der wenı1ger rUuC.  K
55  g  ängıg gemacht werden.

Leider sind das keine Übertreibungen. Droht doéh
die Gefahr, NU.  — dies erwähnen, daß der rund-
satz, wonach der Krıeg 1U  — von Staat Staat, von Heer
FARI Heer geführt wird, zu* gelten auihört und an dessen
Stelle wieder der altheidnische (ırundsatz rı der rieg
wırd VOLN Volk olk geführt. Es soll Iso nıcht mehr
das ıumane Wort eines deutschen Herrschers gelten:
„„Mit Soldaten, nıicht mıiıt iriedlichen Bürgern iühre ich
KTMes, sondern auch der ediler enkende soll ortan, wW1e

A  W
S den Anschein gewinnt, CZWUNSECN se1N, ZULF Stuife bar-
barıscher enk- un: Handlungsweise zurückzukehren,
ECEZWUNSECN se1In, Gasbomben un Brandbomben
Irıedliche Bürger, wehrlose Frauen und Kinder ver-
wenden. Wenn die Berichte zuverlässıg sind, besteht ın
einem Lande bereits das Gesetz, daß die Luftschutz
sıch nicht beteiligenden Bürger mıt Gefängnisstraien be-
droht werden. So weıt sınd WITr Iso bereıts im Vertrauen
und 1n der Kultur vorangeschritten. Da somit die (zelahr
der Rückkehr der Staaten barbarischer JIheorie und
Praxis offenhbhar hereıts sehr ahe erückt ist, soll im TOl-
genden dieser Standpunkt gewuür igt werden, nachdem
zunächst der bewundernswerten Bemühungen der Kirche

Milderung der Küegssitten edacht ist.



SC ın Krı Vo  w Volk

enn INa  a} die unermüdlichén un érfolgréichenBemühungen der Kirche Frieden un Milderung der
Kriegssitten richtig würdigen wall, hat man "auszugehen
VO der JIreuga Del, VO  b dem seıtens der Kırche Ver-
kündeten un verwirklichten Gottesirieden. Zunächst
hat die Kirche den Versuch unternommen, den Handel

aub un Kriesgsgefahr schützen. Schon eine
Urkunde VOIl 998 VO  > diesem Bemühen. Und en
Kanon des Konzils Von GClermont im Jahre 1095 verord-
net, daß die Kaufleute, die ZUT Messe kommen, Qaufi den
Gottesirieden Anspruch haben, Wer sS1e angreife, sSe1 ein
Feind des (rottesfiriedens. Das Laterankonzil VO  — 1139
verkündet einen ew1sgen Frieden zugunsten der Priester,
der Mönche, der Reisenden, der Kaufleute un der Bau-
ern, mOögen sich diese qutf dem Wege der bel iıhrem Ge-
schäit befinden. In den Verhandlungen der kırchlichen
Autorıi1tät, die ZUF egründung der Ireuga Del führten,
treten bereits die Grundsätze zutage, die sıch annn menr
und mehr durchsetzten und das Völkerrecht umgestal-
eien. Wer nıcht direkt 1n die militärische Aktion ein-
bezogen un daran unmiıttelbar beteiligt WAar, mu als
außerhalb des Bereiches der Feindseligkeiten befindlich
eracnrnte und behandelt werden, und analoge Grundsätze
galten hinsichtlich des Kigentums. ach den Bestim-
MUNSCH eines Iranzösischen Provinzlalkonzils VO  a 1141
mußten die Kriıegführenden nıcht 18888  b die heiligen Stät-
ten un die gelistlichen Personen, sondern uch die die-
nende Bevölkerun die Kaufleute, die Handwerker, die
gesamte Irıedliche evölkerung schonen, und desgleichensollte deren Kigentum als unantastbar angesehen werden.
Das bel des Krieges War strıkt quft die Kıtter, ihre
Kriegsleute, qui ihre Schlösser und Kriegswerkzeuge e1In-
geschränkt und die Leute Gottes, die Irıedlich Arbeiten-
den konnten 1n uhe eben.*)

„Wenn die Güter, die Freiheit und das Leben aller
heutzutage N1C. mehr, WI1e unter der cäsaristischen
Herrschaft des Heidentums, allen Zufällen des Krieges
ausgesetzt sınd, verdanken WITLr dies den ernstlichen
Hemühungen der Kırche. Auf die Kirche muß INa den
rsprung des Grundsatzes zurückführen, der seıt dem
Anfang des Jahrhunderts aufgestellt wird, daß n am -
lıch der rieg eine Beziehung des Staates ZUu Staate und
nıcht eine Beziehung des einzelnen ZU einzelnen Sek ?)

Perin Christliche Politik, 1876, /09
?) Perin, O., 710



Wı r1e8 vo  > olk olk

Und dieser gewalti Kulturfortschritt, diese DVeTI-

gleichliche Frrungensc ait soll jetzt wieder neuheıid-
nischem Barbarentum ZU Opfer tallen. W arum? Weıl
lıberalistisches, laızıstisches Neuheidentum In kurzsich-
tiıgem Fgoismus un in blinder Selbstherrlichkeit kein
pier mehr T1n wilk un:! die Grundsätze der Gerech-
iigkeit un der lebe AUus der Politik verbannt.

„Durch die Macht der Kreignisse findet ott wleder
seıinen Platz 1n der Politik, AUusSs der INan ıhn mıt vieler
Anstrengung verbannen suchte: und findet seinen
Platz wieder durch die immer klarer werdende Notwen-
digkeıt des Opfers, WEeNN anders den Gesellschaiften Ord-
NUung, Friede un Kortschritt gesichert werden so11.”2)Leider ıst diıeses Wort Perins eiIn Irommer Wunsch g..
blıeben, aber wahr ist, daß keinen Frieden gibt hne
ntsagung un:' Opfer, ohne den (Greist der opferbereitenLiebe

Nunmehr haben WITr die Frage beantworten,
WI1Ie die neuheidnische Auffassung beurteilen sel. Die
Grundsätze, die VOo chriıstlichen Standpunkt AUSs iür
Krieg un Kriegführung gelten, hat 1m INn der Ira-
dition Augustinus Lestgestellt, und Ihomas VOo  - hat
S1e systematısch wissenschaftlich entwicke Was die
Krie führung betrifit, bezeichnet Äu ustinus als Ver-
weri ich die egierde schädı die rausamkeiıt der
Bestrafung, einen unversöhnlic Sinn, die Wildheit
der Erhebun den Sie C die Herrschsucht und
ähnliche Gesinnungen un! otıve. ach dem heiligenAugustinus un nach dem heiligen Thomas, der sich
Sanz Augustinus anschließt, ist Iso jegliche verkehrte
un gehässige Absicht und alle Maßlosigkeit VeErWEeEI->-
ien. Ja, Augustinus sagt, Bergpredigt und Naturrecht
harmonisch vereinigend, Urz un schön, der Krie Iiüh-
rende MUSSE se1ın „bellando pacıficus”, der im rist-
lıchen Sinne Krie führende hat 1ın der and das Schwert,
ım Herzen den riedenswillen. Damit ist ZU klaren
Ausdruck gebracht, daß die Kriegführung strengstens das
durch die Kriegsnotwendigkeit gegebene Maß einzuhal-
ten hat, dürfifen keine unnötig harten Mittel un Maß-
nahmen 1n Anwendung kommen, und die 1n Anwendun:
gebrachten Miıttel finden 1n der absoluten Notwendi keit
leichzeitig Grund und Grenze. Jle un jede rausam-
eıt ist verwehrt.

3) Perin, ber den Reichtum, IL, 1868, 5327
s} Schilling, Die Staats- und Soziallehre des heılıgen Augustinus,1910; Die Staats- und Sozjallehre des hel

1930 ljgen Thomas V. AÄ,, A.,
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SeHl dıt nellen christliche uli SSUN enGedanke‚ en ErLuftboFT  A DE T D R  mbenkrieg gegen£JnschuldYg'e,gegen friedliche Bürger, wehrlose Frauen un
rme Kinder anzuwenden, hohnspricht, braucht aum
konstatiert Zu werden. Das Entsetzliche einer solchen
Kriegsmethode T1 so. greller zu Tage, nachdem die

berzeugung, daß der Krieg LUr Von Staat Zu Staat, VonNnMilitär Milıtär geiührt werde, dank den unsäglichenAnstrengungen der Kirche un Gutgesinnter he1l ailenwirklichen Kulturvölkern zur Herrschaft elangt WAaL.
Um sich . der barbarischen Roheit dieses: Kulturrück-
schrittes klar bewußt werden, ist nicht Trst nötig,die iurchtbaren Wirkungen der Brandbomben und der
(11asbomben auszumalen, ZU.ql das ın der Presse schon
des öfteren geschehen ist

Man kann N1C einwenden, das Verbot des Deaft-
bombenkrieges, erichtet CHCN die Irıedliche Bevöl-
kerung, un die uirechter altung des Grundsatzes,nach der Krieg VO  - Heer Z Heer - eführt wird, se]len
Malbheiten, INa  = musse u{fis Ganze ge und den Kriegüberhaupt verbieten. Auf dem Papier kann INa  e das
allerdings iun. ber solange die bereıits Anfange eI-
wähnte Voraussetzung Nn1C uch NUr einem beschei-
denen eil erIüllt und verwirklicht ist, muß INa  e leider
über derartige Iromme Wunschbilder der exiremen
Pazıilisten ZuUr La esordnung übergehen und die irk-lichkeit un die ahrheit 1Ns Auge Tassen. Das W ar jaeın Hauptfehler mancher Pazılisten, uch qauf christ-
licher Seite, daß sıe stürmisch, nicht immer
Andersdenkende der friedlichen Sprache der Liebe sich
bedienend, gleich auis (GGanze gingen und vereıinzelt
allen Ernstes verlangten, daß das Volk einiach dem
gerechten Angriff und Eınfall des Feindes keinen Wider-
stand 1m aktiven Sinne leisten, sondern solchem Un-
recht Nur mıt passıvem Widerstand egegnen solle So
.holften diese UÜtopisten den rleg Aaus der Welt schai-
fen können! Wir müssen, bleibt nıchts anderes
übrig, mıt den Tatsachen un den tatsächlichen MöSg-lichkeiten rechnen,; und deshalb muüssen WIr  . vorläufi
noch den vo heiligen 1homas auf estellten Grund-
saätzen, der von ihm vertretenen riegsethik tfest-
halten. Und deshalb müussen WITL zunächst uUNnseren flam-
menden Protest Versuche richten, den christlichenGrundsatz, wonach der rieg Ur Von Staat dı Staat,
ur VonNn Heer Heer eIührt wird, beseitigen und
ıhn. durch. den heidnisch barbarischen, wonach er Qil



NF Sa S

SieumeI Verbot philosophisch Schriften

Volk zu olk geführt wird, ' zu Verdrängen un Zu er-
seizen.

Kiner RegierunS, die miıt einem Solchen Gedanken
uch 19888  — spielte, sollte VOoO Weltgewiıssen das Kalns-
zeichen aufgedrückt werden, iıne Regierung, die einen
solchen Gedanken ernstlich erwägtl, ware noch schlım-
HGI: als der erste Brudermörder, ennn S1e plant hundert-
und tausendfachen Mord VO  _ Irıedlichen Bürgern, VOo  a
wehrlosen Frauen und Kindern. Schon eın derartiger
Jan chreıt ZU Himmel aC Wehe dem Staate,
der weıt abirrt VO ewlgen (resetz der Gerechtigkeıit
und der Liebe, H: wehe der Menschheit, WEl S1€e nıicht
wıe eın Mann diesem Rückftall 1ın die Barbarei recht-
zeit1g entgegentritt. Freilich schiebt einer die Schuld qauf
den andern, 1n gegenselt1gem Mißtrauen hält INa  - den
andern FÜr Tahlg, daß mıt dem schrecklichen Beispiel
vorangehen und den Gegner entsprechender egen-
wehr zwingen werde. Das ist das Proton Pseudos, der
verbrecherische Zirkelschluß. Statt daß jeder Staat ehr-
liıch un aufrichtig dem andern die and ZU Frieden
und D Versöhnung biıetet, W1€e€ das erst jüngst wieder
Deutschland versucht hat, SLA dessen starrt alles TINSS-

ın * Walfen und, Was noch schlimmer ist, verbohrt
IDa  a sıch 1n blindes Mißtrauen. Wenn die Entwicklung

weıter geht, unterstützt von Freimaurern un VO  m

Christusfeinden, annn edeute das den Untergang der
europäischen Kultur.

S
annn und INnwIefern = U philosophischen

MS rugrhat?
Von Prof Dr eco et phil. Albert Sleumer, Studiendirektor .

Es ist begreillich, daß die zırchliche Oberbehörde 1n
ihrer Hirtensorge die Unversehrtheit des heiligen
Glaubens un der guten Sitten SLETS eın besonders wach-
Sa Au auf die philosophischen Schriften der ein-
zeinen Ku turvölker gehabt hat, weiıl sich 1n diesen (rÜe1-
steserzeugnıssen die Grundlagen einer Weltanschauung

deutlichsten offenbaren, die dann gegebenentfalls ihrer
göttlichen Lehre klar .oder versteckt feindselıg n_
übersteht. So enthält denn obwohl 1LUFr Werke ab
1600 verzeichnet werden der amtliche römische Index
och heute eine stattliche Menge von Liteln philoso h1-

©scher Arbeiten, die teils 1n lateinischer, tgi1s 1ın deutsc
‚„„‚Theol.-prakt Quartalschri{ft.‘‘ 1934


